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Aufgabe Zielsetzung Rechtsquellen

_ Festlegung der 
rechtlichen Qualität 
des Bodens und 
seiner 
Nutzbarkeit

_ Regelung 
flächenbezogener 
Anforderungen an ein 
Bauvorhaben

_ Sicherstellung 
einer geordneten 
städtebaulichen 
Entwicklung

_ Zentrales Instrument: 
Bauleitplanung

_ BauGB

_ auf BauGB gestützte 
Rechtsverordnungen, 
z.B. BauNVO
Nicht: GEG



I. Grundlagen: Städtebaurecht
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Städtebaurecht

Allgemeines 
Städtebaurecht

Bauleitplanung

Flächen-
nutzungsplan

Bebauungsplan

Zulässigkeit 
konkreter Vorhaben

Beplanter 
Innenbereich

Unbeplanter 
Innenbereich

Außenbereich

Besonderes 
Städtebaurecht, 
insb. Sanierung



II. Bauleitplanung
Lenkung städtebaulicher 
Entwicklung



II. Bauleitplanung
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Flächennutzungsplan
(sog. vorbereitender Bauleitplan)

Bebauungsplan

_ Geltungsbereich umfasst das gesamte 
Gemeindegebiet

_ Enthält grobmaschige Darstellungen

_ Möglicher Inhalt: § 5 BauGB

_ Geltungsbereich umfasst nur einen Teil des 
Gemeindegebiets

_ Enthält konkrete Festsetzungen

_ Möglicher Inhalt: § 9 BauGB (abschließend)

§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB:

„Gebiete, in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder 
bestimmten sonstigen baulichen Anlagen bestimmte bauliche 
oder sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, 
Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus 
erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Koppelung getroffen 
werden müssen“

Entwicklungsgebot, § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB



III. Bauplanungsrechtliche 
Zulässigkeit von Vorhaben
Begünstigung energetischer 
Sanierung



III. Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben
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Städtebauliche Anforderungen 
an ein Vorhaben

Beplanter
Innenbereich

Unbeplanter
Innenbereich Außenbereich

Ausnahme/Befreiung 
Ermessensentscheidung 

Sonderregelung 
§ 248 BauGB
Anspruch 



III. Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben

§ 248 des Baugesetzbuchs

Sonderregelung zur sparsamen und effizienten Nutzung von Energie

1In Gebieten mit Bebauungsplänen oder Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 oder 3 sind 
bei Maßnahmen an bestehenden Gebäuden zum Zwecke der Energieeinsparung geringfügige

Abweichungen von dem festgesetzten Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig, soweit dies mit nachbarlichen Interessen und baukulturellen Belangen 

vereinbar ist. 2Satz 1 gilt entsprechend für Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie in, an und auf Dach-
und Außenwandflächen. 3In den im Zusammenhang bebauten Ortsteilen gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend 
für Abweichungen vom Erfordernis des Einfügens in die Eigenart der näheren Umgebung (§ 34 Absatz 1 Satz 1).
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III. Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben

„Darüber hinaus sind gemäß § 248 u.a. in Gebieten mit Bebauungsplänen bei Maßnahmen an 
bestehenden Gebäuden zum Zwecke der Energieeinsparung geringfügige Abweichungen von den 

festgesetzten Maßen der baulichen Nutzung, der Bauweise und der überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig, soweit dies mit nachbarlichen Interessen und baukulturellen Belangen vereinbar ist. In 

Anbetracht eines zum Grundstück der ASt. verbleibenden Grenzabstandes von über 14 m ist eine 
Überschreitung der überbaubaren Grundstücksfläche durch eine energetisch bedingte 

Fassadenerweiterung um ca. 30 cm als geringfügig zu bezeichnen. Eine dadurch bedingte 
Beeinträchtigung nachbarlicher Interessen ist auszuschließen.“

VGH Kassel, Beschluss vom 24,07.2014,
3 B 835/14, juris
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IV. Fazit



IV. Fazit

Das Städtebaurecht enthält eine Mehrzahl von Instrumenten zur sparsamen 
und effizienten Nutzung von Energie im Gebäudesektor mit unterschiedlicher 
Zielsetzung.
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Aber: Gesetzliche Instrumente allein genügen nicht.

Erforderlich ist auch:

Bereitschaft und wirtschaftliche Möglichkeit des Einzelnen zur Umsetzung

Politischer Wille der Gemeinden, von den gesetzlichen Instrumentarien Gebrauch zu 
machen
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